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Liebe Kameradinnen und Kameraden, 

 

Die aktuelle Lage in Bezug auf COVID-19 zeigt, dass wir auch in 2021 mit deutlichen 

Einschränkungen in der Aus- und Fortbildung rechnen müssen. Unter den 

pandemischen Bedingungen können wir nicht sicherstellen, dass auslaufende Lizenzen 

und Qualifikationen gemäß Rahmenrichtlinien verlängert werden können. Um unsere 

Handlungsfähigkeit hierdurch nicht mehr als nötig einzuschränken gelten daher in 

Fortführung der im Rundschreiben Nr. 2020-33 getroffenen Regelungen sinngemäß für 

die untenstehenden DOSB-Lizenzen und DLRG Qualifikationen auch in 2021 

Sonderregelungen. 

 

Wir bitten alle Landesverbände darum, alternative (digitale) Fortbildungsmöglichkeiten 

zu prüfen und wenn möglich entsprechende Fortbildungen anzubieten. 

 

DOSB-Lizenzen mit Gültigkeitsdatum 31.12.2021 

 

Alle DOSB-Lizenzen mit Gültigkeitsdatum 31.12.2021 können, auch ohne die 

vorgeschriebene Fortbildung nach Ablauf ihrer Gültigkeit bis 31.12.2022 verlängert 

werden. Bei Besuch der notwendigen Fortbildungen erfolgt die Verlängerung dann bis 

31.12.2025. Informationen hierzu folgen zu Beginn des Jahres 2022. 

Dies ist auch möglich, wenn die Lizenz schon zum 31.12.2020 per Sonderregel verlängert 

wurde.  

Bei jeglicher Fortschreibung bleibt aber das ursprüngliche Gültigkeitsdatum für die 

Ermittlung des neuen Gültigkeitsdatums maßgebend. 

 

DLRG Lehrschein, Ausbilder Rettungsschwimmen, Ausbilder Schwimmen, 

Multiplikator Schwimmen Rettungsschwimmen, Multiplikator Breiten- und 

Gesundheitssport mit Gültigkeit 31.12.2021 

 

Die genannten DLRG Qualifikationen erhalten, auch ohne die vorgeschriebene 

Fortbildung, ihre Gültigkeit bis 31.12.2022. Bei Besuch der notwendigen Fortbildungen 

erfolgt die Verlängerung dann bis 31.12.2025. 

DLRG intern besteht keine Notwendigkeit, die Gültigkeit bis 31.12.2022 explizit auf den 

Dokumenten auszuweisen. Sollte ein Dokument mit ausgewiesenen Gültigkeitsdatum 

bis 31.12.2022 benötigt werden, kann dies über die ausstellende Gliederung nach Ablauf 
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der Gültigkeit erfolgen. 

Dies ist auch möglich, wenn die Lizenz schon zum 31.12.2020 per Sonderregel verlängert 

wurde.  

Bei jeglicher Fortschreibung bleibt aber das ursprüngliche Gültigkeitsdatum für die 

Ermittlung des neuen Gültigkeitsdatums maßgebend. 

 

Rettungsfähigkeit  

 

Unter Beachtung der Risikobewertung 3.0 (siehe RS 2020-128) ist eine 

bundeseinheitliche Vorgabe zur Rettungsfähigkeit (siehe auch Merkblatt A-04-20) für alle 

Gliederungen nicht möglich. Hier müssen lokale Regelungen angewandt werden. Wir 

empfehlen, die Rettungsfähigkeit nicht pauschal zu verlängern, sondern spezifisch zu 

prüfen, welche Möglichkeiten bestehen und dann im Rahmen der entsprechenden 

Möglichkeiten zu handeln. 

 

Mit freundlichem Gruß im Namen der Leitung Ausbildung 

Bleibt gesund und passt auf euch auf! 

 

gez. 

Dr. Dirk Bissinger 

Leiter Ausbildung 

Präsidium 

gez. 

Christian Landsberg 

stv. Leiter Ausbildung 

Präsidium 

f.d.R. 

Matthias Stoll 
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Bundesgeschäftsstelle 



 


